
Angaben zu Dachformen 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Dächer mit gegeneinander laufenden Dachflächen 

(Satteldächer, gegeneinander versetzte Pultdächer etc.) und einer Neigung von 25° bis 

45° zulässig. Flach geneigte Dächer mit einer Neigung von 0° bis 5° sind zulässig, wenn 

sie in extensiver Form fachgerecht und dauerhaft begrünt werden. Bei Nebengebäuden 

sind neben Dächern, die sich in Form und Konstruktion an den Dächern der 

Hauptgebäude orientieren, auch flach geneigte Dächer unter 10° zulässig.


